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Rundschreiben 3/2014 

  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

die Regulierungskammer Niedersachsen arbeitet seit nunmehr einem Dreivierteljahr, in dieser 

Zeit sind wir schon mit vielen von Ihnen ins Gespräch und fachlichen Austausch gekommen. Eini-

ge dabei immer wieder auftretende Fragen sind für mich Grund und Anlass zu diesem Rund-

schreiben Nr. 3 des laufenden Jahres. 

Zur Beseitigung der noch bestehenden Unklarheiten hinsichtlich der Zuständigkeitsfragen zwi-

schen Bundesnetzagentur und Regulierungskammer Niedersachsen möchte ich an dieser Stelle 

die Sachverhalte nennen, in denen Sie sich bitte trotz Zuständigkeit der Landesregulierung an die 

Bundesnetzagentur wenden: Diese sehr übersichtlichen Ausnahmefälle bestehen im Monitoring 

nach § 35 EnWG, den Meldungen zur Versorgungsunterbrechung gemäß § 52 EnWG und jegli-

chem Austausch im Zusammenhang mit dem EEG, wie z.B. dem Anlagenregister. Außerdem 

wird eine Reihe von Verfahren, die durch die Bundesnetzagentur während der Organleihezeit 

begonnen wurden, dort zu Ende geführt. Eine diesbezüglich abschließende Liste finden Sie auf 

unseren Internetseiten unter der Rubrik „Aufgaben und Zuständigkeiten“. In allen anderen Ange-

legenheiten der Katalogtatbestände von § 54 Abs. 2 EnWG wenden Sie sich bitte an die Regulie-

rungskammer Niedersachsen. 

Dazu gehört auch die verpflichtende Übersendung von geprüften Jahresabschlüssen gemäß § 

6b Abs. 7 EnWG. Diese Unterlagen sind unverzüglich nach ihrer Feststellung an uns zu übersen-

den. Da wir einen entsprechenden Eingang in der Regulierungskammer nur teilweise verzeichnen 

 
An die 
Strom- und Gasnetzbetreiber in Zuständigkeit der 
Landesregulierungsbehörde Niedersachsen 
 
nachrichtlich: 
BDEW Norddeutschland, VKU Niedersachsen/Bremen 



 - 2 - 

können, sei an dieser Stelle noch einmal – sofern noch nicht geschehen – an die Übersendung 

erinnert. 

Aus gegebenem Anlass möchte ich auch auf die möglichen Angaben zu Parametern bei der An-

tragstellung zum Erweiterungsfaktor hinweisen. Der Stichtag des Parameters „Zeitgleiche Jah-

reshöchstlast“ muss innerhalb des Zeitraums vom 01.01. des Vorjahres bis zum Tag der Antrag-

stellung (maximal 30.06. des Antragsjahres) liegen. Für das Antragsjahr 2014 bedeutet dies konk-

ret, dass nur Parameterangaben berücksichtigt werden können, die im Zeitraum vom 01.01.2013 

bis zum 30.06.2014 liegen. Sollten Sie in einem Antrag zum 30.06.2014 Angaben gemacht ha-

ben, die von dieser Vorgabe abweichen, sprechen Sie uns bitte umgehend an, damit eine Klärung 

noch vor Antragsbearbeitung erfolgen kann.  

 

Für Rückfragen und Anregungen stehen alle Mitglieder der Regulierungskammer Niedersachsen 

gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Daniel Gelmke 
  - Vorsitzender - 

 


